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ANHANG I 

RISIKOBEWERTUNGSPLAN FÜR ANLAGEN 

Der in Artikel 4 Absatz 1 genannte Risikobewertungsplan enthält folgende Elemente: 

(1) einen Plan des Standorts, 

(2) die Orte, an denen Granulat innerhalb der Anlagegrenzen austreten oder freigesetzt 

werden kann, unter Angabe von Orten mit hohem und geringem Risiko, 

(3) die Handhabungsvorgänge, bei denen Granulat innerhalb der Standortgrenzen 

austreten oder freigesetzt werden kann, unter Angabe von Vorgängen mit hohem und 

geringem Risiko, 

(4) eine Schätzung der Mengen ausgetretenen oder freigesetzten Granulats an den 

identifizierten Orten und für die identifizierten Vorgänge,  

(5) eine Aufstellung der Tätigkeiten, über die die Anlage eine Kontrollbefugnis ausüben 

könnte, einschließlich Zulieferer, Unterauftragnehmer und Lagereinrichtungen 

außerhalb des Standorts, 

(6) die Festlegung spezifischer Zuständigkeiten eines Mitarbeiters für die Erfassung, 

Untersuchung und Weiterverfolgung von Austritten oder Freisetzungen, 

einschließlich der Meldung an die zuständigen Behörden nach Artikel 4 Absatz 7 

und Artikel 9 Absatz 1, 

(7) eine Beschreibung der vorhandenen Ausrüstung, um Austritte und Freisetzungen zu 

vermeiden, einzudämmen und das verschüttete oder freigesetzte Material zu 

beseitigen. 

Die Wirtschaftsteilnehmer erwägen unter Berücksichtigung der Art und Größe ihrer 

Anlage sowie des Umfangs ihrer Tätigkeiten mindestens Folgendes:  

(a) Zur Vermeidung: Vakuumdichtungen an Schläuchen und Rohrleitungen; reiß- 

und stoßfeste Verpackungen, die dem Abbau in aquatischen Umgebungen 

standhalten können; Ausrüstung zur Schaffung sicherer Anschlussstücke mit 

sekundären Barrieren; Ladesysteme, die sicherstellen sollen, dass 

Übertragungsleitungen nach dem Be- und Entladen vollständig entleert werden 

können; versiegelte Behälter oder externe Silos zur Lagerung von Granulat; 

automatisierte Transportsysteme für Granulat;  

(b) Zur Eindämmung: Auffangvorrichtungen rund um die Be- und 

Entladebereiche; Industriestaubsauger und Handwerkzeuge zur sofortigen 

Reinigung; interne und externe Abflussabdeckungen, Regenwasserableitungs- 

oder Filtersysteme zur Bewältigung von nach vernünftigem Ermessen 

vorhersehbaren Hochwasser- oder Sturmereignissen; eine Kläranlage; 

(c) Zur Reinigung: Industriestaubsauger für den Gebrauch in Innen- und 

Außenbereichen; speziell geeignete Behälter für rückgewonnenes Granulat, die 

abgedeckt, gekennzeichnet und gesichert sind, um weitere Austritte und 

Freisetzungen zu verhindern; Handwerkzeuge (z. B. Besen, Kehrblech und 

Handfeger, Eimer, Reparaturklebebänder); verstärkte Sammelsäcke. 

(8) eine Beschreibung der Verfahren zur Vermeidung, Eindämmung und Reinigung von 

ausgetretenem und freigesetztem Kunststoffgranulat.  

Die Wirtschaftsteilnehmer erwägen unter Berücksichtigung der Art und Größe ihrer 

Anlage sowie des Umfangs ihrer Tätigkeiten mindestens Folgendes:  
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(a) Zur Vermeidung: Höchstmengen für Granulat, das in speziellen Verpackungen 

befördert wird (Granulat muss z. B.in 25-kg-Säcken verpackt und versiegelt 

werden, darüber hinaus darf höchstens eine Tonne pro Palette verladen 

werden); regelmäßige Inspektion und Wartung von Verpackungen, Behältern 

und Lagereinrichtungen; Verwendung von Auffangwannen unter den 

Übertragungsstellen und für das Be- und Entladen; klare Protokolle für das 

Öffnen, Beladen, Verschließen und Versiegeln von Behältern zu Beginn und 

am Ende des Ladevorgangs; physische Prüfung und Überwachung der 

Wirksamkeit der Vermeidungsverfahren; 

(b) Zur Eindämmung: regelmäßige Inspektion, Reinigung und Wartung von 

Auffangeinrichtungen; regelmäßige Inspektion, Reinigung und Wartung von 

Abflussabdeckungen, Regenwasserableitungs- oder Filtersystemen; 

regelmäßige Inspektion und Reinigung von Fahrzeugen, die das Gelände 

verlassen und/oder in dieses einfahren, sowie der Abwasseranlagen und der 

Zäune, die den Standort begrenzen und sich gegebenenfalls in öffentlich 

zugänglichen Bereichen befinden; sofortiger Austausch oder Reparatur von 

undichtem Verpackungsmaterial; Kontrollen beschädigter und entsorgter 

Verpackungen oder Behälter auf Restgranulat vor der Entsorgung oder der 

Reparatur; Wartung der Kläranlage; 

(c) Zur Reinigung: verschüttetes Kunststoffgranulat wird sofort, spätestens aber 

nach Beendigung des Arbeitsvorgangs, beseitigt, um Freisetzungen in die 

Umwelt zu vermeiden, und in einem dafür vorgesehenen Behälter gesammelt. 

Wenn möglich, wird verschüttetes Kunststoffgranulat zur Reduzierung der 

Verschwendung als Rohstoff wiederverwendet. Wenn verschüttetes 

Kunststoffgranulat nicht als Rohstoff wiederverwendet werden kann, wird es 

nach den Abfallvorschriften gesammelt und entsorgt. 

(9) Zusätzlich zu den unter den Nummern 1 bis 8 beschriebenen Elementen müssen 

Wirtschaftsteilnehmer, bei denen es sich um mittlere oder Großunternehmen handelt 

und die Anlagen betreiben, in denen im vorangegangenen Kalenderjahr 

Kunststoffgranulat in einer Größenordnung von mehr als 1 000 Tonnen gehandhabt 

wurde, folgende Maßnahmen ergreifen: 

(a) Beschreibung der Elemente, die mindestens einmal jährlich in formellen 

Managementsitzungen zu überprüfen sind, einschließlich der geschätzten 

Menge und der Ursachen von Freisetzungen, sowie Beschreibung der 

eingesetzten Ausrüstung und Verfahren zur Vermeidung, Abmilderung und 

Reinigung sowie deren Wirksamkeit;  

(b) Einführung eines Sensibilisierungs- und Schulungsprogramms, das sich an den 

spezifischen Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter orientiert, und die Vermeidung, Eindämmung und Reinigung, die 

Installation, Verwendung und Wartung von Ausrüstung, 

Durchführungsverfahren sowie die Überwachung und Meldung von 

Granulatfreisetzungen behandelt; 

(c) Festlegung von Verfahren für die Unterrichtung von Fahrern, Lieferanten und 

Unterauftragnehmern über die einschlägigen Verfahren zur Vermeidung, 

Eindämmung und Reinigung von ausgetretenem und freigesetztem 

Kunststoffgranulat. 
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ANHANG II 

FORMULAR FÜR DIE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 

....................................................................................................................................... (Name 

und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers) 

erklärt auf seine alleinige Verantwortung, dass die Handhabung von Kunststoffgranulat in der 

Anlage in ............................................................................... (Anschrift) mit der 

Registrierungsnummer (sofern verfügbar) ……………. alle Anforderungen der Verordnung 

(EU) Nr. […] des Europäischen Parlaments und des Rates vom […] über die Vermeidung der 

Freisetzung von Kunststoffgranulat zur Verringerung der Umweltverschmutzung durch 

Mikroplastik erfüllt. 

Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung bestätige ich, dass die beigefügte Risikobewertung 

vom …………. (Datum) umgesetzt wurde.  

…………., den …/…/20…. 

Unterschrift 
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ANHANG III 

MAẞNAHMEN FÜR EU-FRACHTFÜHRER UND FRACHTFÜHRER AUS 

DRITTLÄNDERN 

Von EU-Frachtführern und Frachtführern aus Drittländern zu ergreifende Maßnahmen und 

mitzuführende Ausrüstung:  

(10) Zur Vermeidung: Überprüfung während und nach dem Be- und Entladen, dass das 

Kunststoffgranulat vor dem Verlassen der Be- und Entladestelle ordnungsgemäß von 

der Außenseite des Transportmittels entfernt wurde; klare Kommunikation über die 

Anforderungen an die Verladung; Vermeidung von Leckagen auch während der 

Beförderung, z. B. durch technisch geeignete Transportmittel und -behälter, 

gegebenenfalls ergänzt durch geeignete Versiegelung; Gewährleistung, dass z. B. an 

Gabelstaplern/hydraulischen Geräten Schutzabdeckungen verwendet werden, um die 

Beschädigung von Verpackungen zu verhindern; regelmäßige Reinigung der 

Laderäume und Transportbehälter, um die Freisetzung von ausgetretenem Granulat 

zu minimieren; Sichtprüfung der Öffnungen und der Intaktheit der Laderäume vor 

und soweit möglich während der Fahrt, auch in multimodalen Terminals, 

Eisenbahnterminals, Binnen- und Seehäfen;  

(11) Zur Eindämmung und Reinigung: soweit möglich, Reparatur beschädigter 

Verpackungen (z. B. unter Verwendung von Sperren, Abdeckungen und Klebeband) 

und Eindämmung des restlichen Granulats im Laderaum; Sammlung des 

freigesetzten Granulats in geschlossenen Behältern oder Säcken zur 

ordnungsgemäßen Entsorgung; bei Transporten von Granulat in Schüttgutbehältern: 

Öffnung des unteren Auslauftrichters des Silotanks erst nach Einfahrt in den 

Reinigungsraum; Austauschen des Containersacks (Container-Liner) nur in 

geeigneten und nicht öffentlich zugänglichen Bereichen, in denen Austritte 

eingedämmt werden können; Benachrichtigung der Behörden, wie internationale und 

nationale Notfallbehörden, oder gegebenenfalls der Umweltbehörden des 

Mitgliedstaats, in dem eine Freisetzung stattgefunden hat;  

(12) Ausrüstung an Bord: mindestens ein tragbares Beleuchtungsgerät, Handwerkzeuge 

(z. B. Besen, Kehrblech und Handfeger, Eimer, Reparaturklebebänder usw.); 

geschlossene Sammelbehälter/verstärkte Sammelsäcke.  
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ANHANG IV 

FORMULAR FÜR DIE KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG 

............................................................... ............................................................... ......... (Name) 

mit der Registrierungsnummer ................................................................................................ 

akkreditiert für den Bereich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (NACE-Code) 

erklärt nach Überprüfung der Anlage des Wirtschaftsteilnehmers …………………. (Name) 

mit Sitz in …………………. (Anschrift) und der Registrierungsnummer (falls vorhanden) 

………………………………………………………………………..., 

dass die Anlage alle in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. […] des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom […] über die Vermeidung der Freisetzung von Kunststoffgranulat zur 

Verringerung der Umweltverschmutzung durch Mikroplastik festgelegten Anforderungen 

erfüllt. 

Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung wird bestätigt, dass 

– die Überprüfung in völliger Übereinstimmung mit den Anforderungen der Verordnung (EU) 

Nr. […], einschließlich Vor-Ort-Kontrollen am ……… (Datum), durchgeführt wurde, 

– das Ergebnis der Überprüfung bestätigt, dass keine Nachweise für die Nichteinhaltung der 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen nach Verordnung (EU) Nr. […] vorliegen. 

………, den …/…/20… 

Unterschrift 
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